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11 Schlussabrechnung (Verwendungsnachweis)

11.1 Die Schlussabrechnung (Verwendungsnachweis) ist spätes-
tens sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme auf dem 
amtlichen Formblatt bei der Bewilligungsstelle einzureichen. 
Die Zahl der einzureichenden Ausfertigungen für die Schluss- 
abrechnung entspricht der der Antragstellung.

11.2 Die Bewilligungsstelle prüft die Schlussabrechnung und 
stellt fest, ob die Maßnahme technisch und wirtschaftlich 
dem Bewilligungsbescheid und dem Antrag auf Gewährung 
der Fördermittel entspricht.

12 Kosteneinsparungen

 Ergibt die Schlussabrechnung für die geförderten Mietwoh-
nungen, dass die tatsächlichen förderfähigen Kosten die 
dem Bewilligungsbescheid zu Grunde liegenden förder-
fähigen Kosten um mehr als 1.000 Euro und um mehr als 
3 v. H. unterschreiten, so hat die Bewilligungsstelle im 
Wege einer Änderung des Bewilligungsbescheides die 
ursprünglich bewilligten Mittel in dem Verhältnis herabzu-
setzen, in dem diese zu den anderen Finanzierungsmitteln bei 
Antragstellung standen. Im Falle der Kumulierung mit ande-
ren Fördermittelgebern können andere Regelungen getrof-
fen werden. Näheres wird im Bewilligungsbescheid fest-
gelegt. 

13 Controlling

 Die Fördermaßnahmen werden durch den Zuwendungs- 
geber einer Zielerreichungskontrolle (Controlling) gemäß 
den Verwaltungsvorschriften zu § 23 ThürLHO unterzogen. 

14 Ausnahmeregelung

 Das für die soziale Wohnungsbauförderung zuständige 
Ministerium kann im begründeten Einzelfall in Übereinstim-
mung mit den rechtlichen Grundlagen der sozialen Wohn-
raumförderung Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 
Richtlinie zulassen, sofern nicht die Bestimmungen zum Ver-
wendungsnachweis und zu den Prüfungsrechten des Rech-
nungshofs betroffen sind.

15 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Bewilli-

gungsbescheides, Rückforderung der Zuwendungen 

und deren Verzinsung

 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Bewilli-
gungsbescheiden sowie als Folge hiervon die Rückforde-
rung der Zuwendungen und deren Verzinsung richten sich 
nach dem ThürVwVfG.

16 Haushaltsrechtliche Vorschriften und Prüfvermerke

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die §§ 23 und 44 der ThürLHO 
sowie die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV) 
und das ThürVwVfG, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen zugelassen sind.

 Die Bewilligungsstelle ist berechtigt, Bücher, Belege und 
sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und zu prüfen 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhe-
bungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen 
(§ 44 Absatz 1 Satz 3 ThürLHO).

 Die Prüfungsrechte des Thüringer Rechnungshofs (§ 91 
ThürLHO) bleiben davon unberührt.

17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 

 Mit Wirkung zum selben Datum wird die Richtlinie zur För-
derung von Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren 
und des barrierefreien Umbaus in bestehenden Miet- und 
Genossenschaftswohnungen in den Programmjahren 2016 
und 2017 (Thüringer Barrierereduzierungsprogramm – ThürBarR) 
vom 30. Januar 2018 (ThürStAnz Nr. 10/2018 S. 241 – 243) 
aufgehoben.

 Diese Richtlinie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer 
Kraft.

Birgit Keller
Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Erfurt, 05.12.2018
Az.: 24-4741
ThürStAnz Nr. 52/2018 S. 1776 – 1779

Richtlinie zur Förderung der Modernisierung und 

Instandsetzung von Eigenheimen und eigengenutzten 

Eigentumswohnungen für die Programmjahre 2018 

bis 2020 (ThürModR-Eigenwohnraum)

Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur 

und Landwirtschaft vom 5. Dezember 2018

Der Freistaat gewährt Zuwendungen für die Modernisierung und 
Instandsetzung von Eigenheimen und eigengenutzten Eigentums-
wohnungen nach Maßgabe dieser Richtlinie.

Diese Richtlinie regelt die Förderung für Eigentümer zur Moderni-
sierung und Instandsetzung von Eigenheimen und eigengenutzten 
Eigentumswohnungen durch Gewährung eines Baudarlehens.
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14 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Bewilli-
gungsbescheides, Rückforderung der Zuwendungen und 
Verzinsung

15  Haushaltsrechtliche Vorschriften und Prüfvermerke

16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

1.1 Zweck dieser Richtlinie ist es, Zuwendungen für die Moder-
nisierung und Instandsetzung von Eigenheimen und eigen-
genutzten Eigentumswohnungen zu gewähren. 

 Ziel ist es,

· den Gebrauchswert von Eigenheimen und eigengenutzten 
Eigentumswohnungen wiederherzustellen und zu erhöhen, 

· eine Verbesserung der Barrierefreiheit durch Reduzierung 
von Barrieren zu erzielen,

· eine Verbesserung der Energieeffizienz der Eigenheime 
und eigengenutzten Eigentumswohnungen zu erzielen und

· die Aufwendungen für die Sanierung abzusenken.

 Zur Überprüfung der Zielerreichung werden folgende Indika- 
toren festgelegt:

· Anzahl der geförderten Wohnungen,

· Anzahl der Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefrei-
heit durch Reduzierung von Barrieren,

· Anzahl der geförderten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz der Wohngebäude bzw. der Wohnungen,

· Kostenersparnis aus der Finanzierung für den Zuwen-
dungsempfänger.

1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt auf Grundlage fol-
gender Regelungen:

 

· Thüringer Wohnraumfördergesetz (ThürWoFG)

· Wohngeldgesetz (WoGG)

· Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen 
(Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)

· Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche
 (Wohnflächenverordnung – WoFlV)

· Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und 
energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energie-
einsparverordnung – EnEV) 

· Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO)

· Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG)

· DIN 18040-2

 in der jeweils gültigen Fassung.

1.3 Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein Rechts-
anspruch. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsstelle 
(Nummer 7.1) auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 Gegenstand der Förderung

 Gegenstände der Förderungen sind Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen für Eigenheime und eigen- 
genutzte Eigentumswohnungen. Das sind

2.1 bauliche Maßnahmen am und im Gebäude und innerhalb der 
Wohnungen, die den Gebrauchswert erhöhen, insbesondere 
Maßnahmen zur Verbesserung

· des Zuschnitts der Wohnung und der Funktionsabläufe,

· der Barrierefreiheit,

· der Belichtung und Belüftung,

· des allgemeinen Schallschutzes,

· der Einbruchsicherheit,

· der Energieversorgung, der Wasserversorgung und der 
Abwasserableitung,

· der sanitären Einrichtungen und Installation sowie der 
Einbau von Kalt- und Warmwasserzählern,

· der notwendigen Hausanschlusserneuerungen (Wasser, 
Gas, Elektro),

· des Hauskommunikationssystems und des baulichen 
Brandschutzes,

· der Heizungs- und Warmwasserversorgung, insbesondere 
die Umstellung der Heizung auf umweltfreundliche und 
alternative Versorgungssysteme und erneuerbare Energien;

2.2 heizenergiesparende Maßnahmen, wie

· Einbau von Wärmedämmfenstern,

· Verbesserung der Wärmedämmung von

· Fassade,

· Dach,

· Türen,

· Kellerdecken,

· nichtausgebautem Dachraum auf der obersten Geschoss-
decke,

· Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umrüstung und 
Umstellung der Heizungsanlage gemäß Nummer 2.1, wie

· Einbau von Mess- und Regeltechnik,

· Wärmedämmung von Heizrohren,

· zentrale Steuersysteme (wie Daten- und Integrations-
system),

· gutachterliche Untersuchungen zur Festlegung sinnvoller 
bautechnischer Maßnahmen zur Energieeinsparung für 
das zur Modernisierung vorgesehene Eigenheim;

2.3 Maßnahmen der modernisierungsbedingten und/oder tech-
nisch notwendigen Instandsetzung. 

2.4 Ein Eigenheim im Sinne dieser Bestimmungen ist ein im 
Eigentum einer natürlichen Person stehendes Grundstück 
mit einem Wohngebäude, das nicht mehr als zwei Woh-
nungen enthält.

 Eine eigengenutzte Eigentumswohnung im Sinne dieser 
Bestimmungen ist eine Eigentumswohnung, die zum 
Bewohnen durch den Wohnungseigentümer bestimmt ist.

 Ein Eigenheim bzw. eine Eigentumswohnung gelten auch 
dann als eigengenutzt, wenn sie von den Eltern bzw. Eltern-
teilen, Großeltern bzw. Großelternteilen, Kind bzw. Kindern 
oder Enkelkind oder Enkelkindern des Antragstellers und 
deren Familien benutzt wird.

3 Antragsberechtigte und Einkommensgrenzen

 Antragsberechtigt sind Eigentümer von Eigenheimen und 
eigengenutzten Eigentumswohnungen sowie Erwerber, 
sofern zusätzlich die Voraussetzungen der Nummer 4.8 
erfüllt sind.

 Dabei gilt, dass bestimmte Einkommensgrenzen nicht über-
schritten werden dürfen. Diese Einkommensgrenzen richten 
sich nach § 10 ThürWoFG und dürfen um nicht mehr als 
60 v. H.  überschritten werden.

 Bei der Ermittlung der Einkommensgrenze nach § 10 
ThürWoFG ist zu beachten, dass auch die alsbald in den 
Familienhaushalt aufzunehmenden Angehörigen zur Familie 
rechnen. Deshalb wird zur Familie auch ein Kind gerechnet, 
dessen Geburt nach einer ärztlichen Schwangerschafts- 
bescheinigung zu erwarten ist.
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 Es gelten folgende Festlegungen, wer die maßgebliche Ein-
kommensgrenze (§ 10 ThürWoFG + 60 v. H.) einhalten muss:

· Bei Eigennutzung darf das Gesamteinkommen des Eigen-
tümers und der zu seinem Haushalt rechnenden Familien-
angehörigen die maßgebliche Einkommensgrenze nicht 
überschreiten.

· Bei Nutzung des Eigenheimes bzw. der Eigentumswoh-
nung von Angehörigen des Antragstellers nach Nummer 
2.4 Absatz 3 darf die maßgebliche Einkommensgrenze 
auch nicht von diesen und deren Familienangehörigen 
überschritten werden.

· Wird die Modernisierung in einem Zweifamilienhaus nur 
oder auch auf die zweite (vermietete) Wohnung abgestellt, 
so darf das Gesamteinkommen auch des Mieters und der 
zu seinem Haushalt rechnenden Familienangehörigen die 
maßgebliche Einkommensgrenze nicht überschreiten.

4 Fördervoraussetzungen

4.1 Mit der Gewährung des Baudarlehens soll für Eigenheime 
und eigengenutzte Eigentumswohnungen eine Belastung 
erreicht werden, die unter Berücksichtigung eines etwaigen 
Lastenzuschusses tragbar ist. In aller Regel müssen mindes- 
tens folgende Beträge im Monat für den Lebensunterhalt 
verbleiben:

· für die erste Person eines Haushaltes 795 Euro

· für jede weitere Person zusätzlich 265 Euro.

 Bei der Ermittlung dieser Beträge ist vom monatlichen 
Familiennettoeinkommen einschließlich Kindergeld, etwai-
gem Lastenzuschuss nach WoGG und ggf. Sanierungsbonus 
zuzüglich Kinderzulage abzüglich der sich aus dem Darle-
hensantrag ergebenden Belastung aus dem Bauvorhaben 
auszugehen. Die Beträge sind als untere Grenze anzusehen. 

 Die Bewilligungsstelle kann nicht in jedem Fall davon ausge-
hen, dass die Belastung tragbar ist, wenn (nur) diese Beträge 
zum Lebensunterhalt verbleiben.

 Die Tragbarkeit der Belastung muss nicht nur zum Zeitpunkt 
der Bewilligung, sondern langfristig gewährleistet sein. Das 
ist in Fällen einer finanziellen Mitleistung von Angehörigen, 
insbesondere von betagten Eltern und von Kindern, beson-
ders zu prüfen.

4.2 Das Gebäude muss erhaltungswürdig sein. Mit seiner 
Beseitigung insbesondere im Rahmen von Sanierungsmaß-
nahmen darf in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden.

4.3  Gefördert werden nur notwendige Maßnahmen, die tech-
nisch zweckmäßig und wirtschaftlich vertretbar sind. Als 
förderfähig gelten alle Kosten für Maßnahmen der in Num-
mern 2.1 bis 2.3 genannten Art. Nicht gefördert werden 
Objekte (Eigenheime, eigengenutzte Eigentumswohnungen) 
mit förderfähigen Gesamtkosten von weniger als 6.000 Euro.

 
 Nicht förderfähig sind bewegliche Ausstattungsgegenstän-

de und Einbauküchen. 

 Die Kosten von eingebrachten Materialien werden aner-
kannt. Der Wert der Selbsthilfe ist nur gemäß Nummer 5.4 
anrechenbar.

4.4  Die zulässige Mieterhöhung bei einer vermieteten Wohnung 
durch die Modernisierungsmaßnahmen richtet sich nach 
den §§ 559 und 559a BGB.

4.5 Bei der Umsetzung der Bauarbeiten sind die Vorschriften 
der Thüringer Bauordnung in der jeweils geltenden Fassung 
zu beachten.

4.6  Mit der Ausführung der Maßnahme darf erst nach der 
Bewilligung des Baudarlehens begonnen werden. Die 
Bewilligungsstelle kann auf begründeten Antrag in Aus-
nahmefällen einem förderunschädlichen Vorhabensbeginn 
zustimmen, wenn nach einer Vorprüfung des Antrages die 
Fördervoraussetzungen gegeben sind. 

 Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn ist schriftlich zu 
erteilen. Sie ist mit dem Hinweis zu versehen, dass sie keinen 
Rechtsanspruch auf eine Förderung begründet.

4.7  Ein Vorhaben wird nicht förderunfähig, wenn Verträge zur 
Beschaffung von Materialien vor Antragstellung geschlossen 
und erfüllt worden sind. Gibt danach ein Antragsteller als 
Eigenleistung vorhandenes Material an, so ist dies so lange 
förderunschädlich, als dieses Material schon vollständig aus 
Eigenmitteln bezahlt ist.

4.8 Ein notarieller Kaufvertrag steht einer Förderung nicht ent-
gegen, wenn dem Erwerber bis zu der Bewilligung des 
beantragten Baudarlehens oder der Zustimmung der Be-
willigungsstelle zu einem vorzeitigen Kaufabschluss ein 
Rücktrittsrecht eingeräumt ist. Für den Rücktrittsfall dürfen 
dem Käufer nur Notar- und eigene Geldbeschaffungskosten 
sowie Kosten der Ausführung von Sonderwünschen auf- 
erlegt sein. 

 Die Zustimmung zum vorzeitigen Kaufabschluss ist mit dem 
Hinweis zu versehen, dass sie keinen Rechtsanspruch auf 
Förderung begründet und dass eine abschließende Prüfung 
vorbehalten bleibt. 

 Ein notariell beurkundetes Angebot des Käufers auf 
Abschluss eines Kaufvertrages steht der Förderung eben-
falls nicht entgegen, wenn nach dem Wortlaut des Angebots 
die Annahme durch den Verkäufer vor der Bewilligung des 
beantragten Baudarlehens oder vor der Zustimmung der 
Bewilligungsstelle zu einem vorzeitigen Kaufabschluss aus-
drücklich ausgeschlossen ist.

4.9 Bei der Vergabe von Bauleistungen braucht die Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) nicht ange-
wendet zu werden.

5 Art und Umfang der Förderung sowie Finanzierungs-

grundsätze

5.1 Die Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von 
Eigenheimen und selbstgenutzten Eigentumswohnungen 
erfolgt durch eine Anteilsfinanzierung im Rahmen einer 
Projektförderung.

5.2 Die Förderung erfolgt durch die Gewährung eines zinsgüns-
tigen Baudarlehens, das an bereitester Rangstelle dinglich 
zu sichern ist.

 Das zinsgünstige Baudarlehen wird in Abhängigkeit von 
den förderfähigen Kosten gewährt und beträgt 85 v. H. der 
Kosten, jedoch höchstens in einer Höhe bis zu 68.000 EUR.

 Maßnahmen werden dann nicht gefördert, wenn sich auf 
Grund der Höhe der förderfähigen Kosten ein Darlehens-
betrag von weniger als 5.100 Euro errechnet.

5.3  Das zinsgünstige Baudarlehen ist vom Tage der Auszahlung 
bis zum Ende der Laufzeit mit jährlich 0,5 v. H. zu verzinsen.

 Der Auszahlungskurs beträgt 100 v. H. 

 Zur Tilgung des Darlehens ist ab dem 1. Januar 2020 ein 
Zuschlag von jährlich 3 v. H. zu entrichten. Die infolge der 
fortschreitenden Tilgung des Darlehens ersparten Zinsen 
werden zur verstärkten Tilgung des Darlehens verwendet.



Seite 1782 Thüringer Staatsanzeiger Nr. 52/2018

 Die einmaligen Verwaltungskosten betragen 1,5 v. H. vom 
Nennbetrag des Baudarlehens und sind ab 1. Januar 2019 
bis zum Ende der tilgungsfreien Zeit zu entrichten.

 Bis einschließlich 31. Dezember 2034 werden als laufender 
Verwaltungskostenbeitrag jährlich 0,5 v. H. vom Nennbetrag 
des Baudarlehens erhoben. Danach reduziert sich der lau-
fende Verwaltungskostenbeitrag auf 0,25 v. H. vom Nenn-
betrag des Baudarlehens.

 Für Bewilligungen, die im Zeitraum 1. Januar 2019 bis 
31. Dezember 2019 erteilt werden, verlängern sich die Termine 
und Fristen um ein Jahr. Für Bewilligungen, die im Zeitraum 
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 erteilt werden, ver-
längern sich die Termine und Fristen um zwei Jahre.

5.4 Zur Deckung der Gesamtkosten müssen Eigenleistungen in 
angemessener Höhe erbracht werden. Als angemessen gel-
ten mindestens 15 v. H. der förderfähigen Kosten.

 Als Eigenleistung werden anerkannt

· Geldmittel und

· eingebrachte und bezahlte Materialien.

 Der Wert der Selbsthilfe wird höchstens bis zur Häfte der zu er-
bringenden Eigenleistung anerkannt, max. jedoch 8.000 Euro.

5.5 Fremdmittel sind in der Höhe in Anspruch zu nehmen, wie 
sie zur Finanzierung des geförderten Vorhabens notwendig 
sind. 

 
 Dem Baudarlehen dürfen in der Regel nur unkündbare 

Tilgungsdarlehen zu höchstens den für erststellige Kapital-
marktdarlehen im Wohnungsbau üblichen Bedingungen im 
Grundbuchrang vorgehen. Die laufende Darlehenstilgung 
muss jährlich mindestens 1 v. H. zuzüglich erspartem Zins 
betragen.

 Unkündbare Darlehen ohne laufende Tilgung, die später in 
einer Summe aus Bausparvertragsmitteln oder einer fälligen 
Lebensversicherung zurückgezahlt werden sollen, dürfen 
ebenfalls im Rang vorgehen, wenn durch eine Erklärung des 
Darlehensgebers ein rangmäßiges Aufrücken des Baudar-
lehens mindestens wie bei einem Tilgungsdarlehen sicher-
gestellt wird.

6 Kumulierung 

6.1 Zur Finanzierung der förderfähigen Kosten können neben 
den zinsgünstigen Baudarlehen Mittel der Städtebauförderung, 
Dorferneuerung sowie des Denkmalschutzes eingesetzt 
werden.

7 Antragstellung

7.1 Ein Antrag auf Gewährung des zinsgünstigen Baudarlehens 
ist bei der Thüringer Aufbaubank (Bewilligungsstelle) zu stellen.

 
 Dabei sind die amtlichen Antragsformulare in der Fassung 

der jeweiligen Bekanntmachung zu verwenden. Die Vor-
drucke sind bei der in Satz 1 bezeichneten Bewilligungsstelle 
und im Internet unter http://www.aufbaubank.de erhältlich.

 Der Antrag ist in einfacher Ausfertigung einzureichen.

7.2 Dem Antrag sind beizufügen:

· die von der Bewilligungsstelle benannten Unterlagen und 

· gegebenenfalls die unter Nummer 4.5 genannten Geneh-
migungen (in Ablichtung).

7.3 Im Rahmen der Antragstellung sind die Kosten, die der 
Verbesserung der Energieeffizienz des Vorhabens dienen, 
gesondert im Fördermittelantrag auszuweisen. 

8 Bewilligungsverfahren

8.1 Die Bewilligungsstelle entscheidet über den Antrag. 

8.2   Liegen nach Prüfung des Antrages die Fördervoraus- 
setzungen vor, so erteilt sie im Rahmen der verfügbaren Mittel 
den Bewilligungsbescheid und stellt diesen zu.

8.3 Der Bewilligungsstelle obliegen insbesondere die

· Ausreichung und Verwaltung des Baudarlehens,

· Prüfung der Auszahlungsanträge und

· Darlehenssicherung.

9 Auszahlung und Verwaltung der Mittel

9.1 Voraussetzung für die Auszahlung des zinsgünstigen Bau-
darlehens ist vorbehaltlich der Nummer 9.3 der Verwen-
dungsnachweis und ein positives Prüfungsergebnis (siehe 
Nummer 10), dass

· die Arbeiten entsprechend dem Antrag und den etwa erfor-
derlichen Genehmigungen ausgeführt und abgeschlossen 
sind und

· die dem Antrag zugrunde gelegten Kosten sich nicht nach-
träglich vermindert haben.

 Die Zustellung des Bewilligungsbescheides, die Prüfung der 
Auszahlungsanträge sowie die Ausreichung und Verwaltung 
des Darlehens obliegen der Bewilligungsstelle.

9.2 Neben den Voraussetzungen nach Nummer 9.1 ist zusätz-
lich der Nachweis der Eintragung des Grundpfandrechts 
an der bedungenen Rangstelle, mindestens jedoch die Be-
stätigung des Notars erforderlich, dass die Grundschuld-
bestellungsurkunde dem Grundbuchamt vorgelegt wurde 
und ihm keine Umstände bekannt sind, die der Eintragung 
des Grundpfandrechts an der bedungenen Rangstelle ent-
gegenstehen. 

 Bei einer Darlehenshöhe von bis zu 20.000 Euro kann die 
Bewilligungsstelle grundsätzlich auf die Eintragung eines 
Grundpfandrechts verzichten.

9.3 Das zinsgünstige Baudarlehen kann bis zu 90 v. H. in zwei 
Raten schon vor Abschluss der Modernisierungsarbeiten 
ausgezahlt werden, wenn Kosten mindestens in Höhe der 
auszuzahlenden Rate und der anteiligen Finanzierung aus 
anderen Finanzierungsquellen gemäß Antrag angefallen und 
die sonstigen in Nummer 9.2 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Der Nachweis über die angefallenen Kosten ist 
vom Darlehensnehmer durch Vorlage von Rechnungen zu 
belegen. Jede Rate soll in der Regel mindestens 5.000 Euro 
betragen.

 Die Schlussrate von 10 v. H. des Darlehens wird nur ausge-
zahlt, wenn 

· der Verwendungsnachweis nach Nummer 10 und 

· die vollstreckbare Ausfertigung der Grundschuldbestellungs-
urkunde und eine ergänzte Grundbuchblattabschrift nach 
Eintragung der Grundschuld an bedungener Rangstelle

 vorliegen.

10 Schlussabrechnung (Verwendungsnachweis)

10.1 Der Darlehensnehmer hat bis spätestens zum Ablauf von 
drei Monaten nach Beendigung der Maßnahmen den Ver-
wendungsnachweis für die durchgeführten Maßnahmen bei 
der Bewilligungsstelle vorzulegen. Der Verwendungsnach-
weis muss erkennen lassen, welche Maßnahmen durchge-
führt worden sind sowie ob und in welcher Höhe sich die 
Gesamtkosten gegenüber den Ansätzen im Antrag verrin-
gert oder erhöht haben.

 Dem Verwendungsnachweis sind die Belege (Rechnungen 
und Quittungen) beizufügen.
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10.2 Die Bewilligungsstelle prüft den Verwendungsnachweis und 
stellt fest, ob die Maßnahme dem Bewilligungsbescheid und 
dem Antrag auf Gewährung der Fördermittel entspricht.

 Die Bewilligungsstelle entscheidet über eine Anerkennung 
des Verwendungsnachweises und fertigt eine Schlussbe-
stätigung. Eine Ausfertigung der Schlussbestätigung sendet 
sie an den Zuwendungsempfänger. Die geprüften Belege 
sendet die Bewilligungsstelle an den Zuwendungsempfänger 
zurück.

11 Kosteneinsparungen

 Ergibt die Schlussabrechnung, dass die tatsächlichen för-
derfähigen Kosten die dem Bewilligungsbescheid zu Grunde 
liegenden förderfähigen Kosten um mehr als 1.000 Euro und 
um mehr als 3 v. H. unterschreiten, so hat die Bewilligungs-
stelle im Wege einer Änderung des Bewilligungsbescheides 
die ursprünglich bewilligten Mittel in dem Verhältnis herab-
zusetzen, in dem diese zu den anderen Finanzierungsmitteln 
bei Antragstellung standen. 

 Im Falle der Kumulierung mit anderen Fördermittelgebern 
können andere Regelungen getroffen werden. Näheres wird 
im Bewilligungsbescheid festgelegt. 

12 Controlling

 Die Fördermaßnahmen werden durch den Zuwendungs- 
geber einer Zielerreichungskontrolle (Controlling) gemäß 
den Verwaltungsvorschriften zu § 23 ThürLHO unterzogen. 

13 Ausnahmeregelung

 Das für die soziale Wohnungsbauförderung zuständige 
Ministerium kann im begründeten Einzelfall in Übereinstim-
mung mit den rechtlichen Grundlagen der sozialen Wohn-
raumförderung Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 
Richtlinie zulassen, sofern nicht die Bestimmungen zum Ver-
wendungsnachweis und zu den Prüfungsrechten des Rech-
nungshofs betroffen sind.

14 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Bewilli-

gungsbescheides, Rückforderung der Zuwendungen 

und deren Verzinsung

 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Bewilli-
gungsbescheiden sowie als Folge hiervon die Rückforde-
rung der Zuwendungen und deren Verzinsung richten sich 
nach dem ThürVwVfG.

15 Haushaltsrechtliche Vorschriften und Prüfvermerke

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die §§ 23 und 44 der ThürLHO 
sowie die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV) 
und das ThürVwVfG, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen zugelassen sind.

 Die Bewilligungsstelle ist berechtigt, Bücher, Belege und 
sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und zu prüfen 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhe-
bungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen 
(§ 44 Absatz 1 Satz 3 ThürLHO).

 Die Prüfungsrechte des Thüringer Rechnungshofs (§ 91 
ThürLHO) bleiben davon unberührt.

16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 

 Mit Wirkung zum selben Datum wird die Richtlinie zur För-
derung der Modernisierung und Instandsetzung von Eigen-
heimen und eigengenutzten Eigentumswohnungen für die 
Programmjahre 2016 bis 2018 (ThürModR-Eigenwohnraum) 
vom 18. April 2016 (ThürStAnz Nr. 19/2016 S. 710 – 714) 
aufgehoben.

 Diese Richtlinie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer 
Kraft.

Birgit Keller
Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Erfurt, 05.12.2018
Az.: 24-4741
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LANDESVERWALTUNGSAMT

Verordnung über die Aufhebung der Prüfungsord-

nung des Thüringer Landesverwaltungsamtes für die 

Durchführung von Abschluss- und Umschulungs-

prüfungen im Ausbildungsberuf „Fachangestellter 

für Bürokommunikation“

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 
17. Oktober 2018 verordnet die zuständige Stelle gemäß der §§ 47, 
62 und 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Thüringer Verordnung über Zuständig- 
keiten auf dem Gebiet der Berufsbildung vom 28. März 2006 (GVBl. 
S. 230), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Juni 2016 (GVBl. 
S. 250):

1. Die Prüfungsordnung des Thüringer Landesverwaltungsamtes für 
die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen im 
Ausbildungsberuf „Fachangestellter für Bürokommunikation“ vom 
26. November 2008 (ThürStAnz Nr. 51/2008 S. 2169) wird aufge-
hoben.

2. Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Weimar, 27.11.2018

Landesverwaltungsamt
Der Präsident

Frank Roßner

Landesverwaltungsamt
Weimar, 27.11.2018
Az.: 120.03-0616-BBA-02/2018
ThürStAnz Nr. 52/2018 S. 1783 
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